
E n t w u r f  

Bundesgesetz, mit dem das Betriebliche Mitarbeitervorsorgegesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetzes 

Das Betriebliche Mitarbeitervorsorgegesetz, BGBl. I Nr. 100/2002, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 37/2005, wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis lautet die Überschrift zu § 7 „Beitragsleistung in besonderen Fällen“. 

2. Im Inhaltsverzeichnis wird nach § 27 folgende Paragrafenbezeichnung samt Überschrift eingefügt: 
„§ 27a. Zuweisungsverfahren bei Nichtauswahl der MV-Kasse durch den Arbeitgeber“ 

3. Im § 6 wird folgender Abs. 1a eingefügt: 
„(1a) Der Arbeitnehmer hat für die Dauer einer mit einem Rechtsträger nach § 8 Abs. 1 des 

Zivildienstgesetzes 1986 (ZDG), BGBl. Nr. 679/1986, abgeschlossenen Vereinbarung nach § 7a ZDG 
gegen diesen oder allenfalls nach § 7 Abs. 5 und 6 gegen den Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) 
Anspruch auf eine Beitragsleistung nach diesem Bundesgesetz an die vom Rechtsträger ausgewählte MV-
Kasse.“ 

4. § 6 Abs. 3 lautet: 
„(3) Sind vom Arbeitgeber nachträglich noch Beiträge für bereits vergangene Beitragszeiträume 

samt Verzugszinsen aufgrund eines Gerichtsurteils, einer Sozialversicherungsprüfung nach § 41a ASVG, 
eines gerichtlichen Vergleiches (§ 204 der Zivilprozessordnung, RGBl. Nr. 113/1895), oder einer 
verspäteten Anmeldung des Arbeitnehmers im Hinblick auf die Beitragsverpflichtung nach den §§ 6 
oder 7 zu leisten, sind diese Beiträge samt Verzugszinsen an die MV-Kasse weiterzuleiten, wobei § 63 
ASVG mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass an Stelle der Wortfolge „Träger der Unfall- und 
Pensionsversicherung“ der Begriff „MV-Kasse“ tritt.“ 

5. § 7 samt Überschrift lautet: 
„Beitragsleistung in besonderen Fällen 

§ 7. (1) Der Arbeitnehmer hat für die Dauer des jeweiligen Präsenz- oder Ausbildungsdienstes nach 
den §§ 19, 37 bis 39 des Wehrgesetzes 2001 – WG 2001, BGBl. I Nr. 146, bei weiterhin aufrechtem 
Arbeitsverhältnis Anspruch auf eine Beitragsleistung durch den Arbeitgeber in Höhe von 1,53 vH der 
fiktiven Bemessungsgrundlage in Höhe des Kinderbetreuungsgeldes gemäß § 3 Abs. 1 des 
Kinderbetreuungsgeldgesetzes (KBGG), BGBl. I Nr. 103/2001. Dies gilt nicht für den zwölf Monate 
übersteigenden Teil eines Wehrdienstes als Zeitsoldat gemäß § 19 Abs. 1 Z 5 WG 2001, eines 
Auslandseinsatzpräsenzdienstes gemäß § 19 Abs. 1 Z 9 WG 2001 oder eines Ausbildungsdienstes. In den 
Fällen des § 19 Abs. 1 Z 6 und 8 WG 2001 hat der Arbeitnehmer für einen zwölf Monate übersteigenden 
Teil Anspruch auf eine Beitragsleistung durch den Bund in derselben Höhe; die Beiträge sind vom Bund 
im Wege des für den Arbeitnehmer zuständigen Trägers der Krankenversicherung in die MV-Kasse 
seines Arbeitgebers zu leisten. 
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(2) Der Arbeitnehmer hat für die Dauer des jeweiligen Zivildienstes nach § 6a sowie für die Dauer 
des Auslandsdienstes nach § 12b ZDG bei weiterhin aufrechtem Arbeitsverhältnis Anspruch auf eine 
Beitragsleistung durch den Arbeitgeber in Höhe von 1,53 vH der fiktiven Bemessungsgrundlage nach 
Abs. 1 erster Satz. 

(3) Für die Dauer eines Anspruchs auf Krankengeld nach dem ASVG hat der Arbeitnehmer bei 
weiterhin aufrechtem Arbeitsverhältnis Anspruch auf eine Beitragsleistung durch den Arbeitgeber in 
Höhe von 1,53 vH einer fiktiven Bemessungsgrundlage. Diese richtet sich nach der Hälfte des für den 
Kalendermonat vor Eintritt des Versicherungsfalles gebührenden Entgelts. Sonderzahlungen sind bei der 
Festlegung der fiktiven Bemessungsgrundlage außer Acht zu lassen. 

(4) Für die Dauer eines Anspruchs auf Wochengeld nach dem ASVG hat die Arbeitnehmerin bei 
weiterhin aufrechtem Arbeitsverhältnis Anspruch auf eine Beitragsleistung durch den Arbeitgeber in 
Höhe von 1,53 vH einer fiktiven Bemessungsgrundlage in Höhe des für den Kalendermonat vor dem 
Eintritt des Versicherungsfalles gebührenden Entgelts, berechnet nach dem in den letzten drei 
Kalendermonaten vor dem Versicherungsfall regelmäßig gebührenden Entgelt, einschließlich anteiliger 
Sonderzahlungen, es sei denn, diese sind für die Dauer des Wochengeldbezuges fortzuzahlen. Bei Eintritt 
eines Beschäftigungsverbotes nach § 3 des Mutterschutzgesetzes 1979 (MSchG), BGBl. Nr. 221, 
unmittelbar im Anschluss an eine Karenz nach dem MSchG oder nach einer Beschäftigung im selben 
Arbeitsverhältnis zwischen einer Karenz und dem Beschäftigungsverbot nach dem MSchG, die kürzer als 
drei Kalendermonate dauert, ist als Bemessungsgrundlage das für den Kalendermonat vor dem 
Beschäftigungsverbot, das dieser Karenz unmittelbar vorangegangen ist, gebührende Monatsentgelt 
(berechnet nach dem ersten Satz) heranzuziehen. 

(5) Für Zeiten des Kinderbetreuungsgeldbezuges hat der Arbeitnehmer oder der ehemalige 
Arbeitnehmer, soweit dieser bei Beginn des Kinderbetreuungsgeldbezuges abgesehen vom Geschlecht die 
Anspruchsvoraussetzungen für Wochengeld gemäß § 162 ASVG (fiktiv) erfüllt hat, Anspruch auf eine 
Beitragsleistung zu Lasten des FLAF in Höhe von 1,53 vH des Kinderbetreuungsgeldes gemäß § 3 Abs. 1 
KBGG. 

(6) Für die Dauer einer Bildungskarenz nach § 11 AVRAG, einer Freistellung gegen Entfall des 
Entgelts oder einer Herabsetzung seiner Normalarbeitszeit nach den §§ 14a oder 14b AVRAG hat der 
Arbeitnehmer Anspruch auf eine Beitragsleistung zu Lasten des FLAF in Höhe von 1,53 vH der fiktiven 
Bemessungsgrundlage in Höhe des Kinderbetreuungsgeldes gemäß § 3 Abs. 1 KBGG. Bei Vollendung 
des 45. Lebensjahres während der Inanspruchnahme einer Bildungskarenz ergibt sich ab diesem 
Zeitpunkt die fiktive Bemessungsgrundlage abweichend vom ersten Satz aus § 26a AlVG. 

(7) Der jeweils zuständige Träger der Krankenversicherung hat die Beiträge nach Abs. 5 und 6 ohne 
gesonderten Antrag des Arbeitnehmers oder des ehemaligen Arbeitnehmers an die MV-Kasse, bei einem 
ehemaligen Arbeitnehmer an die MV-Kasse seines letzten Arbeitgebers zu leisten. Bei einer 
Rückforderung von Kinderbetreuungsgeld nach dem KBGG sind für denselben Zeitraum auch die nach 
Abs. 5 geleisteten Beiträge vom Arbeitnehmer oder vom ehemaligen Arbeitnehmer zurückzufordern und 
an den FLAF zu überweisen. 

(8) Für die Einhebung der Beiträge nach Abs. 1 bis 6 ist § 6 Abs. 1 bis 3 anzuwenden.“ 

6. § 14 samt Überschrift lautet: 
„Anspruch auf Abfertigung 

§ 14. (1) Der Anwartschaftsberechtigte hat bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen die MV-
Kasse Anspruch auf eine Abfertigung. 

(2) Der Anspruch auf eine Verfügung nach § 17 Abs. 1 über die Abfertigung besteht nicht bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses infolge 
 1. Kündigung durch den Anwartschaftsberechtigten, ausgenommen bei Kündigung während einer 

Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder dem Väter-Karenzgesetz (VKG), BGBl. 
Nr. 651/1989, 

 2. verschuldeter Entlassung, 
 3. unberechtigten vorzeitigen Austritts, oder 
 4. sofern noch keine drei Einzahlungsjahre seit der ersten Beitragszahlung gemäß § 6 oder § 7 nach 

der erstmaligen Aufnahme der Erwerbstätigkeit im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses oder der 
letztmaligen Verfügung (ausgenommen Verfügungen nach § 17 Abs. 1 Z 2 oder Abs. 2a) einer 
Abfertigung vergangen sind. Beitragszeiten nach § 6 oder § 7 sind zusammenzurechnen, 
unabhängig davon, ob sie bei einem oder mehreren Arbeitgebern zurückgelegt worden sind. 
Beitragszeiten nach § 6 oder § 7 aus zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs 
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weiterhin aufrechten Arbeitsverhältnissen sind nicht einzurechnen. Für Abfertigungsbeiträge auf 
Grund einer Kündigungsentschädigung oder einer Ersatzleistung nach dem Urlaubsgesetz, BGBl. 
Nr. 390/1976, sind als Beitragszeiten auch Zeiten nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
in dem sich aus § 11 Abs. 2 ASVG ergebenden Ausmaß anzurechnen. 

(3) Die Verfügung über diese Abfertigung (Abs. 2) kann vom Anwartschaftsberechtigten erst bei 
Anspruch auf Verfügung über eine Abfertigung bei Beendigung eines oder mehrerer darauf folgender 
Arbeitsverhältnisse verlangt werden. 

(4) Die Verfügung über die Abfertigung kann, sofern der Arbeitnehmer in keinem Arbeitsverhältnis 
steht, jedenfalls verlangt werden 
 1. nach Vollendung des Anfallsalters für die vorzeitige Alterspension aus der gesetzlichen 

Pensionsversicherung oder nach Vollendung des 62. Lebensjahres (Korridorpension nach § 4 
Abs. 2 des Allgemeinen Pensionsgesetzes - APG, BGBl. I Nr. 142/2004), wenn dieses 
Anfallsalter zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses niedriger ist als das 
Anfallsalter für die vorzeitige Alterspension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung oder 

 2. ab der Inanspruchnahme einer Eigenpension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung 
(Zeitpunkt, ab dem nach dem Bescheid Anspruch auf eine Eigenpension besteht), oder 

 3. wenn der Arbeitnehmer seit mindestens fünf Jahren in keinem Arbeitsverhältnis mehr steht, auf 
Grund dessen Beiträge nach diesem Bundesgesetz oder gleichartigen österreichischen 
Rechtsvorschriften zu leisten sind. 

(4a) Besteht bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, das nach Inanspruchnahme einer 
Eigenpension aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung begründet wurde, Anspruch auf eine 
Abfertigung, kann nur noch eine Verfügung nach § 17 Abs. 1 Z 1 oder 4 über die Abfertigung 
unbeschadet Abs. 2 verlangt werden. 

(5) Bei Tod des Anwartschaftsberechtigten fällt die Abfertigung in die Verlassenschaft gemäß § 531 
ABGB. Das Verlassenschaftsgericht hat die Abfertigung den gesetzlichen Erben, zu deren Erhaltung der 
Erblasser gesetzlich verpflichtet war, zu gleichen Teilen und ungekürzt ohne Aufrechnung mit 
Forderungen gegen die Verlassenschaft einzuantworten. 

(6) Der Anwartschaftsberechtigte hat die von ihm beabsichtigte Verfügung über die Abfertigung der 
MV-Kasse schriftlich bekannt zu geben. Darin kann der Anwartschaftsberechtigte die MV-Kasse weiters 
beauftragen, auch die Verfügungen im Sinne des § 17 Abs. 1 über Abfertigungen aus anderen MV-
Kassen zu veranlassen. 

(7) Die MV-Kasse ist verpflichtet, begründete Einwendungen eines Arbeitnehmers im 
Zusammenhang mit der Beitragsleistung oder dem Abfertigungsanspruch und Urgenzen hinsichtlich von 
Kontonachrichten zu prüfen und, sofern die Ursache dafür nicht im eigenen Bereich liegt, unverzüglich 
dem jeweils zuständigen Träger der Krankenversicherung zur Klärung zu übermitteln.“ 

7. Im § 15 letzter Halbsatz lautet das Zitat „gemäß § 17 Abs. 1 Z 1, 3 und 4, Abs. 2a oder Abs. 3“. 

8. § 16 samt Überschrift lautet: 
„Fälligkeit der Abfertigung 

§ 16. (1) Die Abfertigung ist am Ende des zweitfolgenden Kalendermonates nach der 
Geltendmachung des Anspruchs gemäß § 14 Abs. 6 fällig und binnen fünf Werktagen entsprechend der 
Verfügung des Arbeitnehmers nach § 17 Abs. 1 Z 1, 3 und 4 zu leisten, wobei die Frist für die Fälligkeit 
frühestens mit dem Ende des Tages der Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder der sich aus § 14 
Abs. 4 oder § 17 Abs. 2a erster Satz ergebenden Zeitpunkte zu laufen beginnt. Nach Verfügungen gemäß 
§ 17 Abs. 1 Z 1, 3 und 4 oder Auszahlungen nach § 17 Abs. 3 hervorkommende, noch zu dieser 
Abfertigungsanwartschaft gehörige Beträge sind als Nachtragszahlung unverzüglich fällig. 

(2) Der Anwartschaftsberechtigte kann die MV-Kasse einmalig anweisen, die Durchführung von 
Verfügungen nach § 17 Abs. 1 Z 1, 3 oder 4 oder Abs. 2a um ein bis sechs ganze Monate nach Fälligkeit 
vorzunehmen. An eine solche Anweisung ist die MV-Kasse nur dann gebunden, wenn sie spätestens 
14 Tage vor Fälligkeit gemäß Abs. 1 bei ihr einlangt. Im Aufschubzeitraum ist die Abfertigung im 
Rahmen der Veranlagungsgemeinschaft weiter zu veranlagen. Mit dem Ende des letzten vollen Monats 
des Aufschubzeitraumes ist eine ergänzende Ergebniszuweisung vorzunehmen.“ 
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9. § 17 samt Überschrift lautet: 
„Verfügungsmöglichkeiten des Anwartschaftsberechtigten über die Abfertigung 

§ 17. (1) Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann der Anwartschaftsberechtigte, 
ausgenommen in den in § 14 Abs. 2 genannten Fällen, 
 1. die Auszahlung der gesamten Abfertigung als Kapitalbetrag verlangen; 
 2. die gesamte Abfertigung bis zum Vorliegen der Voraussetzungen des Abs. 3 weiterhin in der 

MV-Kasse veranlagen; 
 3. die Übertragung der gesamten Abfertigung in die MV-Kasse des neuen Arbeitgebers, auch in den 

Fällen gemäß Abs. 2a, verlangen; 
 4. die Überweisung der gesamten Abfertigung 
 a) an ein Versicherungsunternehmen, bei dem der Arbeitnehmer bereits Versicherter im Rahmen 

einer betrieblichen Kollektivversicherung (§ 18f des Versicherungsaufsichtgesetzes, BGBl. 
Nr. 569/1978) ist oder an ein Versicherungsunternehmen seiner Wahl als Einmalprämie für 
eine vom Anwartschaftsberechtigten nachweislich abgeschlossene 
Pensionszusatzversicherung (§ 108b des Einkommensteuergesetzes 1988 – EStG 1988, BGBl. 
Nr. 400), wobei abweichend von § 108b Abs. 1 Z 2 EStG 1988 vorgesehen werden kann, dass 
die Zusatzpension frühestens mit Vollendung des 40. Lebensjahres auszuzahlen ist oder 

 b) an eine Pensionskasse, bei der der Anwartschaftsberechtigte bereits Berechtigter im Sinne des 
§ 5 des Pensionskassengesetzes – PKG, BGBl. Nr. 281/1990, ist, als Beitrag gemäß § 15 
Abs. 3 Z 10 PKG, 

verlangen. 
(2) Gibt der Anwartschaftsberechtigte die Erklärung über die Verwendung des Abfertigungsbetrages 

nicht binnen sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder nach den sich aus § 14 Abs. 4 
Z 1 oder 3 ergebenden Zeitpunkten ab, ist der Abfertigungsbetrag weiter zu veranlagen. Im Falle eines 
innerhalb der Verfügungsfrist eingeleiteten arbeitsgerichtlichen Verfahrens über abfertigungsrelevante 
Umstände (etwa Entgeltansprüche oder die Art der Beendigung des Arbeitsverhältnisses) kann der 
Arbeitnehmer entweder innerhalb der Frist nach dem ersten Satz oder innerhalb von sechs Monaten nach 
dem Eintritt der Rechtskraft des Gerichtsurteils verfügen. 

(2a) Der Anwartschaftsberechtigte kann abweichend von Abs. 2 und § 14 Abs. 2 eine Verfügung 
über die Abfertigung in der jeweiligen MV-Kasse im Sinne des Abs. 1 Z 3 verlangen, wenn die 
Abfertigungsanwartschaft seit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses mindestens drei Jahre beitragsfrei 
gestellt ist. Die Verfügung kann nach dem Ablauf der Dreijahresfrist vorgenommen werden. 

(3) Gibt der Anwartschaftsberechtigte nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses und 
Inanspruchnahme einer Eigenpension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung nicht binnen zwei 
Monaten (ab der Inanspruchnahme der Eigenpension) eine Erklärung über die Verwendung des 
Abfertigungsbetrages ab, ist die Abfertigung als Kapitalbetrag nach dem Ablauf der Zweimonatfrist zum 
Ende des Folgemonats (Fälligkeit der Abfertigung) auszuzahlen.“ 

10. Im § 24 Abs. 1 wird das Zitat „§ 17 Abs. 1 Z 1, 3 und 4 sowie Abs. 3“ durch das Zitat „§ 17 Abs. 1 
Z 1, 3 und 4, Abs. 2a sowie Abs. 3“ ersetzt. 

11. § 25 samt Überschrift lautet: 
„Konten 

§ 25. (1) Die MV-Kasse hat für jeden Anwartschaftsberechtigten ein Konto zu führen. Dieses Konto 
muss alle wesentlichen Daten enthalten und dient der Berechnung des Abfertigungsanspruches. 

(2) Der Anwartschaftsberechtigte ist jährlich zum Stand 31. Dezember des vorangegangenen 
Geschäftsjahres binnen drei Monaten, nachdem die Lohnzettel der MV-Kasse zur Verfügung gestellt 
wurden (§ 27 Abs. 5), schriftlich über 
 1. die zum letzten Bilanzstichtag erworbene Abfertigungsanwartschaft, 
 2. die für das Geschäftsjahr vom Arbeitgeber geleisteten Beiträge, 
 3. die vom Anwartschaftsberechtigten zu tragenden Barauslagen und Verwaltungskosten, 
 4. die zugewiesenen Veranlagungsergebnisse sowie 
 5. die insgesamt erworbene Abfertigungsanwartschaft 
zu informieren. Wesentliche Daten sind neben Namen und Sozialversicherungsnummer des 
Anwartschaftsberechtigten die für die Erfüllung der in Z 1 bis 5 angeführten Verpflichtungen 
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erforderlichen Daten. Weiters hat die Information die Grundzüge der Veranlagungspolitik sowie die zum 
Abschlussstichtag gehaltenen Veranlagungen zu enthalten. 

(3) Der Anwartschaftsberechtigte ist nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, die eine 
Verfügung nach § 17 Abs. 1 begründet, binnen eines Monats nach der Verständigung über die 
Beendigungsart des Arbeitsverhältnisses durch den Hauptverband der Sozialversicherungsträger von der 
MV-Kasse schriftlich über die Verfügungsmöglichkeiten gemäß den §§ 14 Abs. 6 und 17 Abs. 1 zu 
informieren. Die Information hat auch einen Hinweis darauf zu enthalten, dass die Höhe der Abfertigung 
erst nach Vorliegen sämtlicher Lohnzettel bei der MV-Kasse und nach der Gewinnzuweisung ermittelt 
werden kann. Bei Verfügungen gemäß § 17 Abs. 1 Z 1, 3 und 4 oder Auszahlungen gemäß § 17 Abs. 3 ist 
dem Anwartschaftsberechtigten zeitgleich mit der Auszahlung der Abfertigung eine schriftliche 
Information mit den Angaben gemäß Abs. 2 Z 1 bis 5 zu übermitteln. 

(4) Nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten kann nach Zustimmung des 
Anwartschaftsberechtigten anstelle der schriftlichen Information gemäß Abs. 2 und Abs. 3 letzter Satz 
auch eine gesicherte elektronische Zugriffsmöglichkeit auf diese Information bei der MV-Kasse 
ermöglicht werden. Die Information gemäß Abs. 3 erster und zweiter Satz kann nach Zustimmung des 
Anwartschaftsberechtigten und Bekanntgabe einer elektronischen Zustelladresse anstelle der schriftlichen 
Information auch elektronisch zugestellt werden. 

(5) Die MV-Kasse haftet für die Richtigkeit der Kontonachrichten auf der Grundlage der vom 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger zu Verfügung gestellten Lohnzettel. 

(6) Werden für eine Abfertigungsanwartschaft nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses für einen 
ununterbrochenen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Bilanzstichtag, zu dem die letzte 
Kontonachricht erstellt wurde, keine Beiträge geleistet, ist dem Anwartschaftsberechtigten abweichend 
von Abs. 2 jeweils nach jedem dritten Bilanzstichtag, gerechnet ab jenem Bilanzstichtag, zu dem die 
letzte Kontonachricht erstellt wurde, eine Kontonachricht zu übermitteln. Verändert sich die 
Abfertigungsanwartschaft seit jenem Bilanzstichtag, zu dem die letzte Kontonachricht erstellt wurde, um 
mehr als 15 €, ist dem Anwartschaftsberechtigten zu diesem Bilanzstichtag eine Kontonachricht zu 
übermitteln. Im Falle der gesicherten elektronischen Zugriffsmöglichkeit durch den 
Anwartschaftsberechtigten (Abs. 4) ist jährlich ein Kontoauszug zu erstellen.“ 

12. § 27 Abs. 1 und 2 lauten: 
„(1) Die MV-Kasse ist verpflichtet, mit zumindest einem Versicherungsunternehmen, das zum 

Betrieb der Lebensversicherung berechtigt ist, einen Dienstleistungsvertrag abzuschließen. Zweck dieses 
Dienstleistungsvertrages ist es, die Anwartschaftsberechtigten im Wege der MV-Kasse über die 
Möglichkeit der Überweisung der Abfertigung an ein Versicherungsunternehmen gemäß § 17 Abs. 1 Z 4 
oder gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften zu informieren. Weiters sind die MV-Kassen 
verpflichtet, auf die Möglichkeit der Überweisung der Abfertigung auf eine Pensionskasse in den Fällen 
einer bestehenden Anwartschaft im Rahmen eines Pensionskassenvertrages hinzuweisen. 

(2) Wenn ein Leistungsfall gemäß § 17 Abs. 1 Z 4 zu erwarten ist, ist die MV-Kasse berechtigt, dem 
Versicherungsunternehmen gemäß Abs. 1 jene Daten in indirekt personenbezogener Form zur Verfügung 
zu stellen, die für eine ausreichend konkrete Information erforderlich sind. Die vom 
Versicherungsunternehmen gemäß Abs. 1 erstellte Information ist von der MV-Kasse an den 
Anwartschaftsberechtigten rechtzeitig vor Auszahlung der Abfertigung zu übermitteln, wobei auch das 
die Information erstellende Unternehmen zu bezeichnen ist.“ 

13. In § 30 Abs. 2 Z 6 wird die Wortgruppe „Immobilienfonds gemäß § 1 Abs. 1 und 
Immobilienspezialfonds gemäß § 1 Abs. 3 Immobilien-Investmentfondsgesetz, BGBl. I Nr. 80/2003 
(ImmoInvFG)“ durch die Wortgruppe „Immobilienfonds gemäß § 1 Immobilien-Investmentfondsgesetz, 
BGBl. I Nr. 80/2003 (ImmoInvFG)“ ersetzt. 

14. § 33 Abs. 1 lautet: 
„(1) Die Zuweisung der Veranlagungsergebnisse auf die Konten der Anwartschaftsberechtigten hat 

jährlich zum letzten Bilanzstichtag zu erfolgen. Bei Verfügungen nach § 17 Abs. 1 Z 1, 3 und 4, Abs. 2a 
oder bei Auszahlungen nach § 17 Abs. 3 hat eine gesonderte Zuweisung der Veranlagungsergebnisse zum 
Ende jenes Monats zu erfolgen, zu dem ein Anspruch nach den §§ 16 oder 17 Abs. 3 oder gleichartiger 
österreichischer Rechtsvorschriften fällig geworden ist.“ 
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15. § 47 Abs. 3 Z 3 lautet: 
 „3. Die Überweisung des vereinbarten Übertragungsbetrages hat jährlich mindestens mit je einem 

Fünftel zuzüglich der Rechnungszinsen von 6 vH per anno des noch aushaftenden 
Übertragungsbetrages zu erfolgen, vorzeitige Überweisungen sind zulässig.“ 

16. Dem § 46 wird folgender Abs. 11 angefügt: 
„(11) Das Inhaltsverzeichnis, die §§ 6 Abs. 1a und 3, 7, 14, 15, 16, 17, 24 Abs. 1, 25, 27 Abs. 1 

und 2, 30 Abs. 2 Z 6, 33 Abs. 1 und § 47 Abs. 3 Z 3 samt Überschriften in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2007 treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft. § 7 Abs. 1 gilt nur für 
Auslandseinsatzpräsenzdienste gemäß § 19 Abs. 1 Z 9 WG 2001, die nach dem 31. Dezember 2007 
angetreten werden. § 47 Abs. 3 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2007 findet nur 
auf nach dem 31. Dezember 2007 abgeschlossene Vereinbarungen gemäß § 47 Abs. 3 Anwendung.“ 
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